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Rechtsverordnung
über die Besoldungstabellen für Pfarrerinnen und Pfarrer,
Gemeindepädagoginnen und -pädagogen, Predigerinnen

und Prediger, Pfarrerinnen und Pfarrer sowie
Gemeindepädagoginnen und -pädagogen im Entsendungsdienst,
Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten in der Evangelischen

Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz
(Besoldungsrechtsverordnung)

Vom 1. April 2011

Die Kirchenleitung hat aufgrund der §§ 6, 7 und 10 der Pfarr-
besoldungsordnung vom 31. März 1993 (KABl.-EKiBB S. 175), 
der §§ 6, 10 und 13 der Kirchenbeamtenbesoldungsord-nung vom
31. März 1993 (KABl.-EKiBB S. 179), beide zuletzt geändert durch
Verordnung vom 2. Dezember 2009 (KABl. 2010 S. 34), sowie der
§§ 4, 6, 9 und 10 des Kirchengesetzes betreffend die Änderung der
Bestimmungen über die Pfarrbesoldung und die Kirchenbeamten-
besoldung sowie über das Versorgungsrecht in der Evangelischen 
Kirche in Berlin-Brandenburg vom 12. November 1998 (KABl.-
EKiBB 1999 S. 27) beschlossen:

§ 1

Für die Besoldungsordnungen der Kirchenbeamtinnen und 
Kirchenbeamten gilt § 11 der Rechtsverordnung über die Besoldungs-
tabellen für Pfarrer, Prediger und Kirchenbeamte für die Jahre 1987
bis 1990 vom 27. Februar 1990 (KABl.-EKiBB S. 34), zuletzt ge-
ändert durch § 11 der Rechtsverordnung vom 30. April 2010
(KABl. 2010 S. 113), auch für den Geltungsbereich dieser Rechts-
verordnung.

§ 2

Mit Wirkung ab 1. November 2011 erhalten die Besoldungs-
tabellen folgende Fassung:

1. Besoldungstabelle für ab dem 1. Juli 2010 erstmalig in ein
öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis berufene Pfarrerinnen
und Pfarrer, Gemeindepädagoginnen und Gemeindepäda-
gogen

1.1 Die Grundgehaltssätze ergeben sich aus der Anlage 1.
1.2 Die Familienzuschläge ergeben sich aus der Anlage 11.
1.3 Die Ephoralzulage nach § 7 Abs. 2 der Pfarrbesoldungsordnung

beträgt 592,23 Euro.

2. Besoldungstabelle für ab dem 1. Juli 2010 erstmalig in ein
öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis berufene Predigerin-
nen und Prediger

2.1 Die Grundgehaltssätze ergeben sich aus der Anlage 2.
2.2 Die Familienzuschläge ergeben sich aus der Anlage 11.

3. Besoldungstabelle für ab dem 1. Juli 2010 erstmalig in ein 
öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis berufene Kirchenbe-
amtinnen und Kirchenbeamte

3.1 Besoldungsordnung A
Die Grundgehaltssätze ergeben sich aus der Anlage 3.

3.2 Die Familienzuschläge ergeben sich aus der Anlage 11.
3.3 Die sonstigen Amts- und Stellenzulagen nach § 11 der Rechts-

verordnung über die Besoldungstabellen vom 27. Februar 1990
(KABl.-EKiBB S. 34), zuletzt geändert durch Rechtsverordnung
vom 30. April 2010 (KABl. 2010 S. 113) betragen:

Dem Grunde nach geregelt in Betrag in Euro
(Monatsbeträge)

Besoldungsordnungen
Vorbemerkungen
Nummer 4 Absatz 1 44,48

Absatz 2 74,14
Nummer 5 Absatz 1 Die Zulage beträgt für Beamte

des mittleren Dienstes 44,48
des gehobenen Dienstes 74,14

Nummer 7 Absatz 1 51,13
Absatz 2 76,69

Besoldungsgruppen Fußnoten
A 12 2 166,43
A 13 2, 3 166,43

4 110,96
5 277,35

A 14 3 166,43
4 194,18
5 166,43

A 15 3 307,75
5, 6 166,43
7 277,35

Besoldungsordnungen C und H
Nummern 2aa und 3 74,27

4. Besoldungstabelle für ab dem 1. Juli 2010 erstmalig in ein
öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis berufene Pfarrerinnen
und Pfarrer, Gemeindepädagoginnen und Gemeindepädago-
gen im Entsendungsdienst

4.1 Die Grundgehaltssätze ergeben sich aus Anlage 4.
4.2 Die Familienzuschläge ergeben sich aus der Anlage 11.

5. Überleitungstabelle für Pfarrerinnen und Pfarrer, Gemeinde-
pädagoginnen und Gemeindepädagogen

5.1 Die Grundgehaltssätze ergeben sich aus der Anlage 5.
5.2 Die Familienzuschläge ergeben sich aus der Anlage 11.
5.3 Die Ephoralzulage nach § 7 Abs. 2 der Pfarrbesoldungsordnung

beträgt 592,23 Euro.

6. Überleitungstabelle für Predigerinnen und Prediger (frühere
Region West)

6.1 Die Grundgehaltssätze ergeben sich aus der Anlage 6.
6.2 Die Familienzuschläge ergeben sich aus der Anlage 11.

7. Überleitungstabelle für Kirchenbeamtinnen und Kirchen-
beamte

7.1 Besoldungsordnung A
Die Grundgehaltssätze ergeben sich aus der Anlage 7.

7.2 Die Familienzuschläge ergeben sich aus der Anlage 11.

8. Überleitungstabelle für Pfarrerinnen und Pfarrer, Gemeinde-
pädagoginnen und Gemeindepädagogen im Entsendungs-
dienst

8.1 Die Grundgehaltssätze ergeben sich aus der Anlage 8.
8.2 Die Familienzuschläge ergeben sich aus der Anlage 11.

9. Besoldungstabellen für Kirchenbeamtinnen und Kirchen-
beamte der Besoldungsordnungen B, C, H, N, W

9.1 Besoldungsordnung B
Die Grundgehaltssätze ergeben sich aus der Anlage 9.

9.2 Besoldungsordnungen C und H
Die Grundgehaltssätze ergeben sich aus den Anlagen 10 und 10a.
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9.3 Besoldungsordnung W
Die Grundgehaltssätze betragen monatlich:
W 1 3.603,31 Euro
W 2 4.109,15 Euro
W 3 4.978,79 Euro

9.4 Besoldungsordnung N
Die Besoldung für nebenamtliche Mitglieder des Konsisto-
riums, soweit eine solche zugesagt ist, beträgt 330,65 Euro.

9.5 Die Familienzuschläge ergeben sich aus der Anlage 11.

10. Vorbereitungsdienst
10.1 Vikarinnen und Vikare, Gemeindepädagoginnen und Ge-

meindepädagogen im Vorbereitungsdienst, soweit sie in einem
öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis stehen, erhalten einen
Grundbetrag in Höhe von 1.119,19 Euro.

10.2 Die Familienzuschläge ergeben sich aus der Anlage 11.

11. Dienstwohnungsregelungen für alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter im Gebiet der ehemaligen Evangelischen Kirche
in Berlin-Brandenburg

11.1 Hat ein Pfarrehepaar eine Dienstwohnung inne, erhalten bei-
de Bezüge nach der jeweiligen Besoldungstabelle mit Dienst-
wohnung.
Ist eine Versorgungsempfängerin oder ein Versorgungsempfän-
ger mit einer Dienstwohnungsinhaberin verheiratet, entfällt die
Zahlung des Familienzuschlages der Stufe 1.

11.2 Bei Pfarrerinnen und Pfarrern im eingeschränkten Dienst-
verhältnis, die eine Dienstwohnung innehaben, wird die Be-
soldung neben dem Dienstwohnungsabschlag um einen Betrag
gekürzt, der sich aus § 14 Pfarrdienstwohnungsausführungs-
verordnung unter Berücksichtigung des Anteils, um den die
Vollbeschäftigung eingeschränkt ist, ergibt, höchstens jedoch
um den entsprechenden Anteilsbetrag des tatsächlichen Miet-
wertes der Dienstwohnung.
Diese Kürzung kann das Konsistorium auf Antrag der Pfarrerin
oder des Pfarrers oder des Leitungsorgans der Anstellungs-
körperschaft ganz oder teilweise aufheben. Vor der Entschei-
dung sind die Pfarrerin oder der Pfarrer bzw. das Leitungsorgan
der Anstellungskörperschaft, bei Gemeindepfarrerinnen und 

-pfarrern auch der Kreiskirchenrat, zu hören. Eine solche Ent-
scheidung setzt voraus, dass ein angemessener Lebensunterhalt
der Pfarrerin oder des Pfarrers nicht gewährleistet ist, weil ins-
besondere das Familien- oder Haushaltseinkommen zu gering
ist. Dabei erfolgt eine Orientierung an 200 % des Regelsatzes
der Hilfe zum Lebensunterhalt.
Nach denselben Grundsätzen ist eine Kürzung der Nutzungs-
entschädigung während einer Elternzeit ohne Dienstbezüge
möglich.

12. Zulagen
12.1 Die Zulagen nach § 7 Abs. 3 Pfarrbesoldungsordnung und

§ 10 Abs. 2 Kirchenbeamtenbesoldungsordnung ergeben sich
aus der Anlage 12.

12.2 Werden einer Pfarrerin oder einem Pfarrer, einer Gemeinde-
pädagogin oder einem Gemeindepädagogen bzw. einer
Kirchenbeamtin oder einem Kirchenbeamten die Aufgaben 
eines höherwertigen Amtes vorübergehend vertretungsweise
übertragen, erhält sie oder er nach Ablauf von drei Monaten
der ununterbrochenen Wahrnehmung dieser Aufgaben eine
nicht ruhegehaltfähige Stellenzulage in Höhe des Unter-
schiedsbetrages zwischen dem bisherigen Grundgehalt und
dem Grundgehalt des höherwertigen Amtes. Falls die Über-
tragung des höherwertigen Amtes nicht am ersten Tag eines
Monats erfolgt, beginnt die Frist am ersten Tag des Folge-
monats.
Satz 1 und Satz 2 gelten entsprechend auch für die Zahlung
der Ephoralzulage.

§ 3

Diese Rechtsverordnung tritt am 1. November 2011 in Kraft.

Berlin, den 1. April 2011

Kirchenleitung

Dr. Markus    D r ö g e
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Anlage 1
Besoldungstabelle für Pfarrerinnen und Pfarrer,

Gemeindepädagoginnen und -pädagogen

Grundgehalt
(Monatsbeträge in Euro)

a) ohne Dienstwohnung

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4
3.278,87 3.442,05 3.604,27 3.767,44

Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 Stufe 8
3.879,75 3.993,02 4.105,31 4.215,69

b) mit Dienstwohnung (nur für das Gebiet der ehemaligen Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg)

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4
2.688,08 2.851,26 3.013,48 3.176,65

Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 Stufe 8
3.288,96 3.402,23 3.514,52 3.624,90
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Anlage 2
Besoldungstabelle für Predigerinnen und Prediger

Grundgehalt
(Monatsbeträge in Euro)

a) ohne Dienstwohnung

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4
2.886,80 3.025,50 3.163,39 3.302,08

Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 Stufe 8
3.397,55 3.493,83 3.589,27 3.683,10

b) mit Dienstwohnung (nur für das Gebiet der ehemaligen Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg)

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4
2.296,01 2.434,71 2.572,60 2.711,29

Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 Stufe 8
2.806,76 2.903,04 2.998,48 3.092,31

Anlage 4
Besoldungstabelle für Pfarrerinnen und Pfarrer,

Gemeindepädagoginnen und -pädagogen im Entsendungsdienst

Grundgehalt
(Monatsbeträge in Euro)

a) ohne Dienstwohnung

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4
2.796,08 2.969,81 3.144,50 3.318,23

Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 Stufe 8
3.439,18 3.558,19 3.678,17 3.800,08

b) mit Dienstwohnung (nur für das Gebiet der ehemaligen Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg)

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4
2.205,29 2.379,02 2.553,71 2.727,44

Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 Stufe 8
2.848,39 2.967,40 3.087,38 3.209,29

Anlage 3
Tabelle für die Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung A

Grundgehalt
(Monatsbeträge in Euro)

Besoldungsgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 Stufe 8

A 2 1.601,05 1.638,47 1.676,88 1.705,67 1.735,43 1.765,19 1.794,93 1.824,69

A 3 1.665,35 1.704,70 1.744,06 1.775,74 1.807,41 1.839,08 1.870,76 1.902,43

A 4 1.701,84 1.748,85 1.795,89 1.833,33 1.870,76 1.908,20 1.945,63 1.980,19

A 5 1.715,27 1.773,82 1.820,85 1.866,92 1.913,00 1.960,03 2.006,10 2.051,22

A 6 1.753,65 1.821,81 1.890,92 1.943,71 1.998,42 2.051,22 2.109,77 2.160,65

A 7 1.844,84 1.905,31 1.985,00 2.066,58 2.146,25 2.226,88 2.287,35 2.347,81

A 8 1.956,19 2.029,15 2.131,84 2.235,51 2.339,17 2.411,16 2.484,11 2.556,10

A 9 2.117,44 2.189,44 2.302,71 2.417,89 2.531,14 2.607,94 2.685,69 2.761,51

A 10 2.271,98 2.370,85 2.513,87 2.655,92 2.797,99 2.896,86 2.995,71 3.094,59

A 11 2.607,94 2.754,80 2.900,69 3.047,56 3.148,34 3.249,12 3.349,91 3.450,69

A 12 2.796,08 2.969,81 3.144,50 3.318,23 3.439,18 3.558,19 3.678,17 3.800,08

A 13 3.278,87 3.442,05 3.604,27 3.767,44 3.879,75 3.993,02 4.105,31 4.215,69

A 14 3.371,99 3.582,19 3.793,36 4.003,57 4.148,50 4.294,41 4.439,35 4.585,24

A 15 4.121,63 4.311,69 4.456,62 4.601,56 4.746,50 4.890,48 5.034,46 5.177,47

A 16 4.546,85 4.767,61 4.934,63 5.101,64 5.267,70 5.435,69 5.602,69 5.767,79

Erhöhungsbeträge für Besoldungsgruppen A 5, A 6, A 9 und A 10.
Das Grundgehalt erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6 für Beamte des mittleren Dienstes um 17,07 Euro;
es erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 9 und A 10 für Beamte des gehobenen Dienstes um 7,44 Euro.
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Anlage 11
Familienzuschlag

(Monatsbeträge in Euro)

Stufe 1 Stufe 2

Besoldungsgruppen 104,57 198,47
A 2 bis A 8

übrige Besoldungsgruppen 109,81 203,71

Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag für das zweite zu berücksichtigende Kind um 93,90 Euro, 
für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 292,58 Euro.

Erhöhungsbeträge für Besoldungsgruppen A 2 bis A 5:

Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 5 um je 
4,93 Euro, ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 3 um je 24,63 Euro, in Besoldungs-
gruppe A 4 um je 19,70 Euro und in Besoldungsgruppe A 5 um je 14,78 Euro.
Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe zurückbleibt, wird der Unterschieds-
betrag zusätzlich gewährt.

1. Die Besoldung der Bischöfin/des Bischofs richtet sich nach der
Besoldungsgruppe 8 der Besoldungsordnung B für Kirchen-
beamtinnen und Kirchenbeamte.

2. Die Besoldung der Generalsuperintendentinnen/Generalsuper-
intendenten richtet sich nach der Besoldungsgruppe 2 der Be-
soldungsordnung B für Kirchenbeamtinnen und Kirchen-
beamte.

3. Die/der Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit erhält eine nicht
ruhegehaltfähige Zulage in Höhe der Differenz zwischen der
Pfarrbesoldung und der Besoldungsgruppe 15 der Besoldungs-
ordnung A für Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte.

4. Die Leiterin/der Leiter des Amtes für kirchliche Dienste erhält
eine nicht ruhegehaltfähige Zulage in Höhe der Differenz zwi-
schen der Pfarrbesoldung und der Besoldungsgruppe 15 der 
Besoldungsordnung A für Kirchenbeamtinnen und Kirchen-
beamte.

5. Die Referentin/der Referent der Bischöfin/des Bischofs kann
nach Entscheidung der Kirchenleitung frühestens zwei Jahre
nach der Berufung in das Dienstverhältnis auf Lebenszeit und
frühestens ein Jahr nach Übertragung der Tätigkeit als Refe-
rentin/Referent eine nicht ruhegehaltfähige Zulage in Höhe der 
Differenz zwischen ihrer/seiner Pfarrbesoldung und einer Be-
soldung nach der Besoldungsgruppe A 14 der Besoldungs-
gruppe A für Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte erhalten.

6. Leiterinnen und Leiter einer Dienststelle für Religionsunterricht
erhalten eine nicht ruhegehaltfähige Zulage in Höhe von 30 %
der Ephoralzulage.

7. Die Leiterin/der Leiter des Evangelischen Rundfunkdienstes 
erhält eine nicht ruhegehaltfähige Zulage in Höhe von 25 % der
Ephoralzulage.

8. Die Leiterin/der Leiter des Pastoralkollegs erhält eine nicht 
ruhegehaltfähige Zulage von 25 % der Ephoralzulage.

9. Die Landespfarrerin/der Landespfarrer für Seelsorge im Kran-
kenhaus erhält eine ruhegehaltfähige Zulage von 30 % der 
Ephoralzulage.

10. Die Pfarrerin/der Pfarrer in der landeskirchlichen Pfarrstelle für
Aus- und Fortbildung in der Seelsorge erhält eine ruhegehalt-
fähige Zulage von 40 % der Ephoralzulage.

11. Die Landespfarrerin/der Landespfarrer für Gefängnisseelsorge
erhält eine nicht ruhegehaltfähige Zulage von 25 % der Ephoral-
zulage.

12. Die oder der Vorsitzende des Vorstandes der Schulstiftung der
Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Ober-
lausitz erhält eine ruhegehaltfähige Stellenzulage in Höhe der
Differenz zwischen den Besoldungsgruppen 15 und 16 der 
Besoldungsordnung A für Kirchenbeamtinnen und Kirchen-
beamte.

Anlage 12
Zulagen nach § 7 Abs. 3 Pfarrbesoldungsordnung

und § 10 Abs. 2 Kirchenbeamtenbesoldungsordnung
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U r k u n d e

über die Veränderung pfarramtlicher Verbindungen
in den Pfarrsprengeln Beelitz und Wittbrietzen,

Evangelischer Kirchenkreis Beelitz-Treuenbrietzen

Mit Zustimmung der Beteiligten hat das Konsistorium aufgrund
von Artikel 33 Abs. 1 der Grundordnung der Evangelischen Kirche
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz vom 21./24. Novem-
ber 2003 (KABl.-EKiBB S. 159) beschlossen:

§ 1

(1) Die Kirchengemeinde Buchholz wird aus dem Pfarrsprengel
Beelitz ausgegliedert und in den Pfarrsprengel Wittbrietzen einge-
gliedert.

(2) Der Pfarrsprengel Wittbrietzen besteht aus den Kirchenge-
meinden Buchholz, Elsholz, Lühsdorf, Salzbrunn und Wittbrietzen.

(3) Der Pfarrsprengel Beelitz besteht aus der Evangelischen Kir-
chengemeinde St. Marien Beelitz und den Kirchengemeinden Rees-
dorf, Schönefeld und Schlunkendorf.

§ 2

Diese Urkunde tritt am 1. August 2011 in Kraft.

Berlin, den 26. Juli 2011
Az.: 1020–1: 71/ 015–41.05

Evangelische Kirche
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz

– Konsistorium –
In Vertretung

(L. S.) S t r a ß m e i r

Zählung des Besuchs der Gottesdienste
und der Kindergottesdienste im Jahre 2012

Für die jährliche statistische Erhebung „Kirchliches Leben (EKD-
Tabelle II)“ bitten wir, im Jahre 2012 an folgenden Sonntagen bzw.
Feiertagen die Besucherinnen und Besucher der Gemeinde-Gottes-
dienste in allen Predigtstätten zu zählen:

Invokavit ( 26. Februar 2012)
Karfreitag ( 6. April 2012)
Erntedankfest ( 7. Oktober 2012)
1. Advent ( 2. Dezember 2012)
Heiligabend ( 24. Dezember 2012)

Falls Kirchengemeinden das Erntedankfest auf einen anderen Tag 
verlegen, so ist an dem Tag zu zählen, an dem das Erntedankfest
tatsächlich gefeiert wird. Für die anderen genannten Zählsonntage
bzw. -feiertage soll die Zählung, falls kein Gottesdienst stattfindet, je-
doch nicht auf einen anderen Sonn- oder Feiertag verlegt werden.

Außerdem sind die Besucherinnen und Besucher der Kindergot-
tesdienste am Zählsonntag

Invokavit ( 26. Februar 2012)

festzustellen. An den übrigen Zählsonntagen wird der Besuch der Kin-
dergottesdienste nicht mehr erfasst. Wenn am Sonntag Invokavit kein
Kindergottesdienst gehalten wird, dann sind die Kindergottesdienst-
besucher und -besucherinnen im jeweils folgenden Kindergottes-
dienst zu zählen.

Wir bitten, die Termine für das Jahr 2012 vorzumerken.

Berlin, den 15. August 2011
Az. 1121-02 (00)

Konsistorium

S e e l e m a n n
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Ausschreibung von Pfarrstellen

1. Die neu errichtete Kreispfarrstelle zur besonderen Ver-
fügung im Evangelischen Kirchenkreis Reinickendorf ist ab sofort
mit 100 % Dienstumfang für die Dauer von 6 Jahren zu besetzen.

Die Pfarrstelle erfüllt einen Projektauftrag für den Sprengel Ber-
lin, in dem sie pastorale Dienste für längerfristige Vertretungsfälle (bei
Vakanzen, Elternzeit, Studienurlaub, Krankheit, etc.) in verschiede-
nen Kirchenkreisen Berlins wahrnimmt. Die zu leistenden Vertre-
tungsdienste werden in Fristen von Wochen und Monaten geplant
und nur in Ausnahmefällen für einzelne akute Notsituationen ange-
fordert. Dienstaufsicht und fachliche Begleitung dieser Pfarrstelle
übernimmt die Superintendentin des Kirchenkreises Reinickendorf.

Gesucht wird eine Pfarrerin oder ein Pfarrer, die oder der
– sich inhaltlich flexibel auf unterschiedliche Gemeinden einstellen

kann,
– selbständig und kreativ am Pilotprojekt „Springerpfarrstelle“ mit-

wirkt,
– Erfahrung in den elementaren pfarramtlichen Diensten erworben

hat,
– kontaktfreudig und kooperativ ist und
– Mobilität nicht scheut.

Eine Dienstwohnung kann nicht zur Verfügung gestellt werden.
Der Abschluss einer Dienstvereinbarung wird angestrebt.
Auskünfte erteilen die amtierende Generalsuperintendentin Isol-

de Böhm, Telefon: 030/2177422 und Superintendentin Beate Horn-
schuh-Böhm, Telefon: 030/4111919.

Bewerbungen werden bis zum 21. September 2011 erbeten an 
die Superintendentur des Kirchenkreises Reinickendorf, Alt-Witte-
nau 70, 13437 Berlin.

2. Die (1.) Pfarrstelle der Kirchengemeinden des Pfarrsprengels
Brandenburg-West, Kirchenkreis Brandenburg, ist ab 1. März 2012
mit 100 % Dienstumfang durch das Konsistorium wieder zu be-
setzen.

Zum neu gebildeten Sprengel gehören die Ortsteile Plaue und
Kirchmöser der Stadt Brandenburg an der Havel sowie die Kirchen-
gemeinde Woltersdorf mit insgesamt vier Kirchen und ca. 1 000 Ge-
meindegliedern.

Der Pfarrerin oder dem Pfarrer steht eine Katechetin (50 % RAZ)
zur Seite.

Am Westrand der Stadt Brandenburg sind Wohnen im Grünen,
Industrie sowie Sport- und Erholungsmöglichkeiten dicht beieinan-
der.

Mit der Eisenbahn ist man in einer Stunde mitten in Berlin.
Kindergärten, Grundschule, berufsorientierte Schule (10. Klasse)

befinden sich am Ort. Alle weiteren Schularten incl. evangelische
Schulen, vielfältige Angebote an Kirchenmusik, Bildung und Kultur
gibt es in der Stadt Brandenburg.

Die Gemeinden verfügen über ein großzügiges Raumangebot für
kirchliche Arbeit aller Art.

Die Gemeinden wünschen sich eine Pfarrerin oder einen Pfarrer,
die oder der neue Aufbau-Impulse ins Gemeindeleben bringt. Die
Kooperation mit der Auferstehungsgemeinde Brandenburg-Görden
und die traditionell gute Zusammenarbeit mit der Katholischen 
Gemeinde und den Gemeinden westlich der Landeskirchengrenze
sollen weiter gepflegt werden. Zu den Aufgaben gehört auch der 
Kontakt mit der Familien- Ferien- und Freizeitstätte St. Ursula und
der Alten- und Pflegeeinrichtung der AWO in Kirchmöser.

Ein wunderschönes Pfarrhaus mit Garten am See steht am Dienst-
sitz in Kirchmöser zur Verfügung.

Im traditionsbewussten Plaue gibt es neben dem Fischerjakobi-
Fest eine Konzertreihe in der 800-jährigen Kirche mit historischer 
Orgel. Das Ensemble von Kirche, Friedhof, Schlosspark und großem

Pfarrgarten mit Blick zum See bietet sich für kulturelle und gesellige
Aktivitäten an.

Die Kirchen in Plaue und Woltersdorf sind umfassend saniert. Die
Woltersdorfer Kirche wird mit der Kommunalgemeinde gemeinsam
genutzt.

Auskünfte erteilen:
– in Plaue:

Kerstin Drose, stellv. Vorsitzende des Gemeindekirchenrates, 
Telefon: 0 33 81/40 23 03, E-Mail: christopher.drose@t-online.de,
Pfarrerin Christiane Beutel, Telefon: 0 33 81/40 31 88,

– in Kirchmöser: 
Sigrid Kotzte, Mitglied des Gemeindekirchenrates, Tele-
fon: 0 33 81/80 08 38, E-Mail: kosi7@gmx.net
Bewerbungen werden bis zum 21. September 2011 erbeten an das

Konsistorium, Georgenkirchstraße 69/70, 10249 Berlin.

*

Erneute Ausschreibung von Pfarrstellen

1. Die Pfarrstelle der Evangelischen Kirchengemeinde Neu-
lietzegöricke, Evangelischer Kirchenkreis Oderbruch, ist ab sofort
durch das Konsistorium wieder zu besetzen.

Mit der Pfarrstelle verbunden ist die dauerhafte Vakanzverwaltung
der Kirchengemeinden des Pfarrsprengels Neuküstrinchen bestehend
aus den Kirchengemeinden Neuküstrinchen und Altreetz und der Kir-
chengemeinden des Pfarrsprengels Neulewin bestehend aus den Kir-
chengemeinden Neulewin, Güstebieser Loose und Neubarnim mit
zusammen 798 Gemeindegliedern.

In Neuküstrinchen befindet sich die größte Kirche des Oder-
bruchs.

Die Gemeindeglieder freuen sich auf eine engagierte Pfarrerin oder
einen engagierten Pfarrer,
– die oder der gern auf Menschen zugeht und sich der missiona-

rischen Situation stellt,
– der oder dem sowohl die traditionelle Gemeindearbeit als auch

die Entwicklung anderer Formen gemeindlicher Arbeit am Her-
zen liegt,

– die oder der an dem einzigen Schulstandort in Altreetz Reli-
gionsunterricht erteilt, um die Inhalte des christlichen Glaubens
für die Kinder wieder bzw. neu zu entdecken,

– die oder der gemeinsam mit engagierten Kirchenältesten die 
ehrenamtliche Arbeit stärkt und weiter ausbaut und

– die oder der sich für die gemeindliche Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen engagiert.
Ein geräumiges Pfarrhaus mit Garten in Neulietzegöricke in-

mitten der reizvollen Oderbruchlandschaft ist vorhanden.
Für Verwaltungsarbeiten steht eine Bürokraft (geringfügig ange-

stellt) zur Verfügung.
Bis zur 6. Schulklasse gibt es die Möglichkeit, eine Ganztagsschule

im Nachbarort Altreetz zu nutzen. Weiterführende Schulen be-
finden sich in Wriezen (Ev. Johanniter-Gymnasium) und in Bad 
Freienwalde (kommunales Gymnasium). Zwei staatliche Kinder-
tagesstätten bieten Plätze in unmittelbarer Nähe von Neulietze-
göricke, in Altreetz und Neulewin an. Die Kirchengemeinde Bad 
Freienwalde hält eine Ev. Kindertagesstätte mit Hortangebot vor.

Bewerbungen werden bis zum 21. September 2011 erbeten an das
Konsistorium, Georgenkirchstraße 69/70, 10249 Berlin.
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2. Die (1.) Pfarrstelle der Kirchengemeinden des Pfarrsprengels
Lychen, Evangelischer Kirchenkreis Oberes Havelland, ist ab so-
fort mit einem Dienstumfang von 100 % durch das Konsistorium 
wieder zu besetzen.

Zum Pfarrsprengel gehören die Kirchengemeinden Lychen, Alt-
Placht und Annenwalde sowie die dauerhafte Vakanzverwaltung der
Kirchengemeinden des Pfarrsprengels Rutenberg mit insgesamt 5 Pre-
digtstellen. Dem Pfarrsprengel wurde zudem die Vakanzverwaltung
des Pfarrsprengels Bredereiche mit den Kirchengemeinden Himmel-
pfort und Bredereiche vorübergehend übertragen.

Der staatlich anerkannte Erholungsort Lychen, mit ca. 3.500 Ein-
wohnern, liegt ca. 90 km nördlich von Berlin im landschaftlich reiz-
vollen Gebiet des Naturparkes Uckermärkische Seen. In der von 
7 Seen umgebenden Stadt befinden sich auch eine moderne
Kneipp-Kita und eine Grundschule mit Ganztagsbetreuung.

Die ca. 750 Jahre alte Stadtkirche ist eine der größten Feld-
steinkirchen im Land Brandenburg und wurde in den vergangenen
Jahren, wie auch die anderen Kirchen des Pfarrsprengels, umfassend
saniert und ist in den Sommermonaten auch Veranstaltungsort zahl-
reicher Konzerte und Veranstaltungen. Das dazugehörige Pfarrhaus
dient als Gemeindehaus und verfügt über eine frisch renovierte und
separate, geräumige Dienstwohnung. Das Pfarrhaus liegt in unmit-
telbarer Nähe zur Stadtkirche und verfügt über einen großen Garten
und Nebengelass direkt am Lychener Stadtsee.

Die Gemeinden wünschen sich eine Pfarrerin oder einen Pfarrer,
die oder der die Gemeindeglieder seelsorgerlich begleitet, den christ-
lichen Glauben einladend und zeitgemäß vermittelt und dabei auch
den noch nicht zur Kirche Dazugehörigen offen gegenübertritt.

Aktive Gemeindekirchenräte freuen sich auf neue Impulse und
Ideen und legen Wert auf das Weiterführen der gemeindlichen 
Arbeit.

Der Pfarrerin oder dem Pfarrer stehen eine teilzeitbeschäftigte 
Katechetin für die Arbeit mit Kindern sowie eine öffentlich geför-
derte Gemeindemitarbeiterin hilfreich zur Seite.

Die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit den öffentlichen Ver-
waltungen, Verbänden und Vereinen in der Region ist erwünscht.

Nähere Auskünfte erteilen Pfarrer Gerhard Stechbart, Tele-
fon: 03 98 88/24 47 oder Superintendent Uwe Simon, Tele-
fon: 0 39 87/2 00 00 92.

Bewerbungen werden bis zum 21. September 2011 erbeten an das
Konsistorium, Georgenkirchstraße 69/70, 10249 Berlin.

3. Die (1.) Pfarrstelle des Pfarrsprengels Zehdenick, Evange-
lischer Kirchenkreis Oberes Havelland, ist ab sofort durch Ge-
meindewahl wieder zu besetzen. Der Dienstumfang beträgt 100 %.

Zehdenick zählt ca. 10.000 Einwohner, davon ca. 1.820 Gemein-
deglieder, und liegt 60 km nördlich von Berlin in landschaftlich reiz-
voller Gegend (Schorfheide, Havel, zahlreiche Seen in ehemaliger
Tonstichlandschaft) mit guter Bahnanbindung (stündlich nach 
Oranienburg – Fahrzeit nach Berlin Hbf 1 h).

Die frisch sanierte Stadtkirche mit ca. 350 Plätzen verfügt zusätz-
lich über einen großen Kirchsaal und weitere Funktionsräume. Das
Gemeindebüro und der Christenlehreraum sind am Kirchplatz in 
einem ehemaligen Pfarrhaus untergebracht.

Zum Pfarrsprengel gehört das Dorf Krewelin (20 min mit dem 
Rad auf dem gut ausgebauten Radfernweg Berlin-Kopenhagen, bzw.
10 min mit dem PKW) mit ca. 120 Gemeindegliedern und z. Zt. 
monatlichem Gottesdienst und Seniorennachmittag.

Die Kirchengemeinde wünscht sich eine Pfarrerin oder einen Pfar-
rer, die oder der
– gerne und offen auf Menschen zugeht und sie zum Christsein 

ermuntert,
– Gottesdienste, in die die vielfältige kirchenmusikalische Arbeit 

einfließt, sorgsam gestaltet, (Familiengottesdienste, Ostermorgen,
Johannistag, Frühstücksgottesdienst, Bußtag, Taufgedächtnis
u.a.),

– mit engagierten haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden im
Team zusammenarbeitet,

– die Arbeit mit Jugendlichen weiterführt und stärkt,
– Religionsunterricht erteilt u.U. mehr als die 2 Pflichtstunden,
– die seelsorgerliche Begleitung der Gemeindeglieder ernst nimmt,

einschließlich der im Besuchsdienst Aktiven,
– Seniorennachmittage und Gesprächskreise für weitere Gruppen

organisiert,
– mit elektronischen Medien arbeitet, u.a. auch Gestaltung und 

Aktualisierung der Website,
– die gute Zusammenarbeit mit den Kollegen in der Region weiter-

führt, (z.B. regional organisierter Konfirmandenunterricht, regio-
nale Gottesdienste),

– die gute Zusammenarbeit mit der politischen Gemeinde weiter-
führt,

– an den beiden am Ort befindlichen Seniorenheimen (Diakonie
und AWO) Gottesdienste und Andachten gestaltet.
Im Verkündigungsdienst sind eine C-Katechetin (50 % RAZ) und

ein B-Kirchenmusiker (75 % RAZ) tätig. Eine Sekretärin (50 % RAZ)
und ein Kirchwart (100 % RAZ) sind als hauptamtliche Mitarbeiten-
de beschäftigt. Hinzu kommen wechselnde Mitarbeitende in MAE-
Projektstellen.

Zehdenick hat drei Kindergärten, einer in kommunaler Träger-
schaft, zwei in Trägerschaft der Lebenshilfe e.V. Neben zwei Grund-
schulen befinden sich in Zehdenick eine Oberschule und ein Ober-
stufenzentrum. Ein Gymnasium ist im Nachbarort Gransee bzw.
Templin vorhanden. Die Musikschule Oranienburg unterhält eine
Zweigstelle am Ort.

In unmittelbarer Nähe der Stadtkirche steht ein Pfarrhaus mit
Dienstwohnung, Amtszimmer, Gemeinderaum und großem Garten
zur Verfügung.

Weitere Auskünfte erteilen die Vorsitzende des Gemeinde-
kirchenrates Frau Carmen Rudnick, Telefon: 0 33 07/31 29 52, der jet-
zige Pfarrstelleninhaber Pfr. Friedrich Demke, Telefon: 0 33 07/26 46
(E-Mail pfade@gmx.de), sowie Superintendent Uwe Simon, Tele-
fon: 0 39 87/2 00 00 92.

Informationen über die Gemeinde sind im Internet unter www.
kirchengemeinde-zehdenick.de zu erhalten.

Bewerbungen werden bis zum 21. September 2011 erbeten an die
Gemeindekirchenräte der Kirchengemeinden des Pfarrsprengels 
Zehdenick über die Superintendentur des Evangelischen Kirchen-
kreises Oberes Havelland, Martin-Luther-Straße 24, 17268 Templin.

4. Im Kirchenkreis Potsdam ist die Kreispfarrstelle für Stadt-
kirchenarbeit zum nächstmöglichen Zeitpunkt für die Dauer von
6 Jahren mit einem Dienstumfang von 60 % durch den Kreiskirchen-
rat zu besetzen.

Mit der Pfarrstelle verbunden ist ein Auftrag zur Verwaltung der
(2.) Pfarrstelle der Friedenskirchengemeinde Potsdam mit zusätz-
lichen 40 % Dienstumfang.

Die Stadtkirchenarbeit wendet sich an die städtische Öffentlich-
keit, widmet sich stadtweiten kirchlichen Aktionen und hält Angebote
für die Gäste in den Citykirchen unserer Stadt bereit. Die Stadt-
kirchenarbeit wird durch zwei Gemeindepfarrer anteilig, einen haupt-
amtlichen Mitarbeiter (25 % Stellenumfang), viele Ehrenamtliche der
Potsdamer Kirchengemeinden sowie einem Beirat unterstützt. Eine
enge Zusammenarbeit mit der St. Nikolaigemeinde und der Stiftung
Garnisonkirche Potsdam wird vorausgesetzt. Die Stadtkirchenpfar-
rerin oder der Stadtkirchenpfarrer verantwortet die Stadtkirchenarbeit
gegenüber dem Kreiskirchenrat. Die Vernetzung der Stadtkirchen-
pfarrerin oder des Stadtkirchenpfarrers mit allen Kirchengemeinden
des Kirchenkreises und Freude an der ökumenischen Zusammen-
arbeit sind ausdrücklich erwünscht.

Der Kreiskirchenrat sucht eine Pfarrerin oder einen Pfarrer bzw.
eine Gemeindepädagogin oder einen Gemeindepädagogen, die oder
der insbesondere
– über organisatorisches Talent sowie Kreativität und Experimen-

tierfreude verfügt,
– kommunikations- und teamfähig ist und gleichzeitig gern eigen-

verantwortlich arbeitet,
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– sicher ist im Auftreten in der städtischen, politischen und media-
len Öffentlichkeit,

– Erfahrungen in der Anleitung und Begleitung ehrenamtlicher Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter einbringt.
Zu den Aufgaben der Stadtkirchenpfarrerin oder des Stadt-

kirchenpfarrers gehören:
– das Angebot stadtweiter Gottesdienste zu Höhepunkten im

Kirchenjahr und zu gesellschaftlichen Anlässen,
– das Mitgestalten von gesellschaftlichen Ereignissen und symbol-

trächtigen Gedenktagen,
– das Fortführen bewährter Angebote, wie z.B. die Nacht der offe-

nen Kirchen u.a.,
– Angebote für die Gäste der Citykirchen,
– Öffentlichkeitsarbeit für den Kirchenkreis.

Die Friedenskirchengemeinde ist eine Ortsgemeinde mit einem
großen Potential ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter. Durch die Lage der Kirche im Park Sanssouci entstehen An-
forderungen zur Betreuung von Touristen (Andachten, Hochzeiten,
Taufen).

Sie wünscht sich von der Bewerberin oder vom Bewerber
– einen lebendigen Verkündigungsdienst,
– aktive Konfirmandenarbeit,
– die seelsorgerliche und organisatorische Begleitung der Jungen 

Gemeinde,
– die Arbeit mit Kindern und Familien,
– die pfarramtliche Versorgung der Gemeinde.

Eine Dienstwohnung (Am Grünen Gitter 1) wird gestellt.
Nähere Auskünfte erteilen:

– Superintendent Dr. Joachim Zehner, Telefon: 03 31/90 11 69
– der Vorsitzende des Gemeindekirchenrates der Friedensgemein-

de, Herr Klaus Büstrin, Telefon: 03 31/6 01 16 49
– Mitglied im Stadtkirchenbeirat Herr Hans-Martin Meckel, Tele-

fon: 03 31/9 79 11 14.
Bewerbungen werden bis zum 7. September 2011 erbeten an den

Kreiskirchenrat Potsdam über die Superintendentur Potsdam, Am
Grünen Gitter 1, 14469 Potsdam.

5. Die (3.) Pfarrstelle der Anstaltskirchengemeinde Lobetal ist
ab dem 1. September 2011 mit 100 % Dienstumfang zu besetzen. Die
Anstaltskirchengemeinde ist sowohl lokal als auch organisatorisch
eingebunden in die Hoffnungstaler Stiftung Lobetal (HStL).

Die Hoffnungstaler Stiftung Lobetal ist einer der größten dia-
konischen Träger im Land Brandenburg. Sie gehört als 4. Stiftung zu
den von Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel. Die HStL unterhält
ein breites Angebot qualifizierter sozialer Hilfen an unterschiedlichen
Standorten. In Lobetal und seinen weit verzweigten Angeboten ste-
hen mehr als 2.700 Plätze für die Betreuung von alten, geistig und
psychisch behinderten, anfallskranken und suchtkranken Menschen
zur Verfügung, außerdem Werkstätten, Kindertagesstätten, das 
Diakonische Bildungszentrum Lobetal und weitere Ausbildungs-
möglichkeiten.

Die Anstaltskirchengemeinde Lobetal hat ca. 650 Gemeinde-
glieder, spiegelt das Wohn- und Arbeitsfeld der HStL wieder und 
begleitet seelsorgerisch die Mitarbeitenden und Bewohnerinnen und
Bewohner ihrer zahlreichen sozialen Einrichtungen.

Die Gemeinde freut sich auf eine Pfarrerin oder einen Pfarrer, 
die oder der:
– mit ihrer oder seiner seelsorgerischen Arbeit mitten in der Ge-

meinde steht,
– gute kommunikative Fähigkeiten und seelsorgerische Kompetenz

hat,
– gerne und offen auf Menschen zugeht und zum Christsein er-

muntert,
– sich auf alle Altersgruppen der Gemeinde und Menschen mit und

ohne Behinderung einstellen kann,
– teamfähig ist und mit den ehrenamtlich Mitarbeitenden die Ge-

meinde in ihren vielfältigen Bereichen begleitet und die Gemein-
dearbeit gestaltet,

– bereit ist zur integrativen Zusammenarbeit mit allen Berufsgrup-
pen und Leitungen.
Der Bezug der vorhandenen Pfarrdienstwohnung wird vorausge-

setzt.
Weitere Auskünfte erteilt Herr Pastor Dr. Feldmann, Vorstand 

und Vorsitzender der Geschäftsführung der Hoffnungstaler Stiftung
Lobetal, Telefon: 03338/66 100.

Bewerbungen werden bis zum 21. September 2011 erbeten an 
die Hoffnungstaler Stiftung Lobetal, Vorstand und Vorsitzender 
der Geschäftsführung, Bodelschwinghstraße 27, 16321 Bernau OT
Lobetal.

*

Ausschreibung von Kirchenmusikstellen

1. In der Evangelischen Kirchengemeinde Berlin-Hohen-
schönhausen, Evangelischer Kirchenkreis Berlin Nord-Ost, ist 
eine B-Kirchenmusikstelle mit 75 % Dienstumfang zum 1. Novem-
ber 2011 neu zu besetzen. Es besteht die Möglichkeit der Stellener-
weiterung für den katechetischen/gemeindepädagogischen Dienst
mit 25 % Dienstumfang.

Die Kirchengemeinde liegt in Alt-Hohenschönhausen im Nord-
osten Berlins und bietet neben günstigen Verbindungen zur Innen-
stadt auch kurze Wege in die Natur.

Die Kirchengemeinde ist Träger einer Kindertagesstätte.
Die Taborkirche aus dem 13. Jahrhundert ist Zentrum des kirchen-

musikalischen Lebens dieses Stadtteils.
Sowohl das atheistische Umfeld als auch das Vorhandensein ver-

schiedener Nationalitäten prägen das Umfeld im Gemeindebereich.
Rund 2.650 Gemeindeglieder, 2 Pfarrerinnen, 1 Küsterin und die

ehrenamtlich Mitarbeitenden freuen sich auf eine gute und gemein-
defördernde Zusammenarbeit.

Die Gemeinde wünscht sich eine geeignete Persönlichkeit, die ne-
ben der kirchenmusikalischen auch musikpädagogische und, wenn
möglich, katechetische/gemeindepädagogische Fähigkeiten mit-
bringt.

Die Stelle ist im kreiskirchlichen Stellenplan mit 75 % Dienstum-
fang für Kirchenmusik und mit 25 % Dienstumfang für die gemein-
depädagogische Arbeit mit Kindern und Familien ausgewiesen.

Die Bewerberin oder der Bewerber muss gegebenenfalls Bereit-
schaft zu einer berufsbegleitenden Aus- oder Weiterbildung mit-
bringen, sofern ein religionspädagogischer/gemeindepädagogischer
oder damit vergleichbarer Befähigungsnachweis nicht vorgelegt wer-
den kann, da sonst nur zu 75 % Dienstumfang angestellt werden kann.

In der Taborkirche Hohenschönhausen stehen eine einmanua-
lige Orgel mit Pedal (7 Register) des Berliner Orgelbaumeisters Albert
Lang aus dem Jahre 1862 und ein Orgelpositiv zur Verfügung. Im 
Gemeindehaus befindet sich ein Klavier.

Die Gemeinde wünscht sich eine Mitarbeiterin oder einen Mit-
arbeiter, die oder der die Kirchenmusik als Form der Verkündigung
ausübt. Die Stelleninhaberin oder der Stelleninhaber soll sich
während der Aufbauphase flexibel auf veränderte Bedingungen ein-
stellen können und Interesse an traditionellen und populären 
Musikstilen haben. Neben kammermusikalischen geistlichen Kon-
zerten erwartet die Gemeinde eine anspruchsvolle liturgische und 
musikalische Ausgestaltung der Gottesdienste an einer Predigtstelle,
aber auch regelmäßig Gottesdienste in offener Form, in denen die 
gemeindepädagogische Arbeit mit Kindern und anderen Gruppen
einfließen soll. Über die Arbeit mit dem Chor hinaus (zurzeit ca. 
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12 Sängerinnen und Sänger) wünscht sich die Gemeinde einen 
engagierten Aufbau von Kinder- und Seniorenarbeit. Dabei ist die
Gemeinde offen für neue Impulse. Zu evangelischen Trauerfeiern 
(ca. 6x im Jahr) wird ein Organistendienst auf dem gemeindeeigenen
Orankefriedhof erwartet, ebenso die Mitwirkung bei Andachten auf
dem Friedhof.

Die genaue Festlegung der Aufgaben und deren Gewichtung er-
folgt in Absprache mit der Bewerberin oder dem Bewerber auf der
Grundlage der in der Landeskirche geltenden Richtlinie zur Be-
rechnung des Beschäftigungsumfangs für Kirchenmusikerinnen 
und Kirchenmusiker auf A- oder B-Stellen.

Die Vergütung erfolgt gemäß Tarifvertrag der Evangelischen 
Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (TV-EKBO).

Nähere Auskünfte erteilen der Kreiskantor, Herr Kirchenmusik-
direktor Michael Bernecker, Telefon: 030/3 72 23 36 und der Vor-
sitzende des Gemeindekirchenrates, Herr Thorsten Müller-Vetter-
kind, Telefon: 030/92 40 56 82.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind innerhalb von 
4 Wochen nach Erscheinen der Ausschreibung im Amtsblatt zu 
richten an die Evangelische Kirchengemeinde Berlin-Hohenschön-
hausen z. Hd. des Gemeindekirchenratsvorsitzenden, Herrn Müller-
Vetterkind, Malchower Weg 2, 13053 Berlin.

Als Vorstellungstermin ist der 19. Oktober 2011 vorgesehen.

2. In der Evangelischen Kirchengemeinde Prenzlauer Berg-
Nord, Evangelischer Kirchenkreis Berlin Stadtmitte, sind zum
1. Januar 2012 eine B-Kirchenmusikstelle mit 100 % Dienstumfang
und eine B-Kirchenmusikstelle mit 50 % Dienstumfang zu besetzen.
Beide Stellen sind unbefristet.

Die Evangelische Kirchengemeinde Prenzlauer Berg-Nord ist 
eine lebendige, wachsende Gemeinde mit ca. 12.000 Gemeinde-
gliedern in Berlin-Prenzlauer Berg, dem kinderreichsten Bezirk 
Berlins.

Die Gemeinde feiert an vier Standorten Gottesdienst:
– in der Gethsemanekirche, 
– im Stadtkloster Segen, 
– im Elias-Kuppelsaal und
– in der Paul-Gerhardt-Kirche.

Die Gottesdienste zeichnen sich durch reichhaltige liturgische For-
men aus.

In der Gemeinde gibt es eine Reihe qualifizierter neben- und 
ehrenamtlicher Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker, die sich
auf eine Zusammenarbeit freuen.

Mit beiden Stellen sollen die kirchenmusikalischen Kernstellen
neu besetzt werden. Die kantorale Basis bildet den Schwerpunkt bei-
der Stellen.

Die Kirchengemeinde hat Orgeln an allen Predigtstätten:
– eine zweimanualige Jehmlich-Orgel in der Gethsemanekirche, 
– eine zweimanualige Schuke-Orgel in der Paul-Gerhardt-Kirche, 
– eine einmanualige Schuke-Orgel in Elias und 
– eine zweimanualige Sauer-Orgel im Stadtkloster Segen. 
Daneben gibt es ein umfangreiches Instrumentarium sowie Klaviere
oder Flügel in allen Probenräumen.

Zur Gemeinde gehören mehrere Chöre: neben der Gethsemane-
kantorei zwei weitere Gemeindechöre und der Jugend-Gospelchor
„stimmt so“. Den Jugend-Gospelchor sowie einen der Gemeinde-
chöre leiten weiterhin nebenamtliche Kirchenmusiker.

Die kirchenmusikalische Arbeit mit Kindern wird in der Gemeinde
in Form einer Singschule mit ca. 250 Kindern im Alter von 0–16 Jah-
ren in derzeit 10 Gruppen organisiert. Die Singschule orientiert 
sich an dem Modell der ganzheitlichen Kinderchorleitung nach der
Methode der Braunschweiger Domsingschule. Diese Arbeit wird von
einem Förderverein unterstützt.

Zu den Aufgaben der 100 % B-Stelle gehören:
– gottesdienstliches Orgelspiel,
– die Leitung der Gethsemane-Kantorei und eines weiteren Ge-

meindechores,
– Mitarbeit in der Singschule,
– Koordination und fachliche Begleitung der kirchenmusikalischen

Arbeit an den vier Standorten sowie
– die Vernetzung aller haupt-, neben- und ehrenamtlichen Kir-

chenmusikerinnen und Kirchenmusikern der Gemeinde.
Zu den Aufgaben der 50 % B-Stelle sollen gehören:

– die Leitung der Singschule,
– Koordination und fachliche Begleitung der mitarbeitenden 

Honorarkräfte der Singschule,
– Gottesdienstbegleitung.

Die Gemeindeleitung sieht in der angestrebten Neubesetzung 
beider Kirchenmusikstellen eine gute Chance für genügend Flexi-
bilität im konkreten Zuschnitt der beschriebenen Aufgabenfelder auf
das jeweilige Stellenprofil. Daher ist die Teamfähigkeit neuer Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter besonders wichtig.

Die Gemeinde wünscht sich für die Neubesetzung beider Stellen
engagierte Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker mit Interesse
und eigenen Fähigkeiten, auch popularmusikalische Formen in die
Gottesdienste einzubringen.

Die Bewerberinnen und Bewerber sollen einen guten Zugang vor
allem zu Kindern und Jugendlichen haben und diese für die unter-
schiedlichsten Formen von Chormusik innerhalb der kirchlichen 
Feierkultur begeistern können.

Die Gemeinde erwartet Offenheit und organisatorische Kom-
petenz, um separate Formen wie Workshops, Offenes Singen und 
externe Konzerte in das Gemeindeleben zu integrieren und das reich-
haltige kulturelle Angebot im Kiez mit eigenen kirchenmusikalischen
Konzepten zu vernetzen. Unterstützt werden die neuen Kirchen-
musikerinnen oder Kirchenmusiker von einer Vielzahl von ehren-
und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den ver-
schiedenen Gremien und Ausschüssen der Gemeinde.

Die Vergütung erfolgt gemäß Tarifvertrag der Evangelischen Kir-
che Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (TV-EKBO).

Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt berück-
sichtigt.

Rückfragen sind an den Geschäftsführer der Evangelischen Kir-
chengemeinde Prenzlauer Berg-Nord, Frank Esch, E-Mail: f.esch@
ekpn.de oder die Kreiskantorin, Frau Kirchenmusikdirektorin Edda
Straakholder, E-Mail: eddastraakholder@gmx.de, zu richten.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden bis zum
25. September 2011 erbeten an die Evangelische Kirchengemeinde
Prenzlauer Berg-Nord, z.H. Herrn Esch, Gethsemanestraße 9,
10437 Berlin.

Das Vorstellungsverfahren findet am 21. und 22. Oktober 2011
statt.
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Prüfungstermine
für die Erste Theologische Prüfung im Jahr 2012

Das Theologische Prüfungsamt gibt folgende Prüfungstermine für
die Erste Theologische Prüfung bekannt:

25. und 27. April 2012 (Frühjahr)
und

12. und 14. November 2012 (Herbst)

*

Auslandsdienst in Ostengland (Großbritannien)

Für den Auslandspfarrdienst in der Evangelischen Synode deut-
scher Sprache in Großbritannien, Dienstsitz Cambridge, sucht die
Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) zum 1. September 2012
für die Dauer von zunächst 6 Jahren

eine Pfarrerin/einen Pfarrer/ein Pfarrehepaar

für den Pfarramtsbereich Ostengland. Der Pfarrbezirk hat einen
räumlichen Schwerpunkt in Cambridge und erstreckt sich von Nor-
wich (Norfolk) im Osten bis Milton Keynes (Buckinghamshire) im
Westen, von Peterborough im Norden bis Basildon (Essex) im Süden.

Sie finden die Kirchengemeinden Ostengland unter www.ekd.de/
auslandsgemeinden und die Kirche unter www.german-church.org/
cambridge.

Im Sinne der Kirchengemeinde erwarten wir:
– die Gestaltung von Gottesdiensten und Amtshandlungen im ge-

samten Pfarramtsbereich
– die seelsorgliche Betreuung der Gemeindeglieder, aber auch der

deutschsprachigen Menschen, die vorübergehend im Land sind

– Flexibilität, einen gesunden Enthusiasmus und einen guten Sinn
für Humor

– die Pflege und den Ausbau der bestehenden ökumenischen Kon-
takte und die Bereitschaft zur Teamarbeit

– die Organisation von übergemeindlichen Veranstaltungen wie
Freizeiten, Ausflüge u.ä.

– die Bereitschaft zur Übernahme von synodalen Aufgaben
– die Bereitschaft zu häufigen Dienstfahrten (Führerscheinklasse B

ist erforderlich)
– gute englische Sprachkenntnisse (falls erforderlich, wird ein Auf-

bausprachkurs vor Dienstantritt angeboten)
Die Kirchengemeinde bietet Ihnen:

– ein interessantes kulturelles und akademisch geprägtes Umfeld
– ein lebendiges und profiliertes Gemeindeleben
– ökumenische Vielfalt auf kleinstem Raum
– gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit einem aktiven und

engagierten Kirchenvorstand
– ein Team von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
– eine geräumige Pfarrwohnung mit Gemeindehaus in Cambridge

und einen Dienstwagen.
Gesucht wird ein Pfarrer/eine Pfarrerin/ein Pfarrehepaar mit 

öffentlich-rechtlicher Anstellung in einer der Gliedkirchen der EKD
und mehrjähriger Erfahrung in der Leitung eines Gemeindepfarr-
amtes.

Die Besoldung richtet sich nach den Bestimmungen der EKD.
Leben Sie in einer Familie, möchten wir Ihren Ehepartner/Ihre

Ehepartnerin ebenfalls kennen lernen, weil ein mehrjähriger Aus-
landsaufenthalt vom Ehepartner bzw. von der Ehepartnerin mitge-
tragen werden muss.

Für weitere Informationen stehen Ihnen gern Herr OKR 
Christoph Ernst (0511–2796 139) und Frau Sabine Rulle (05 11/
2 79 61 28) zur Verfügung.

Unter www.ekd.de/international/auslandsdienst/stellenausschrei-
bungen.php erhalten Sie weitere Informationen. Bitte geben Sie da-
zu Kennziffer 2017 an.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 30. Oktober 2011 an die
nachstehende Anschrift.
Evangelische Kirche in Deutschland
Kirchenamt, Hauptabteilung IV
Postfach 21 02 20
30402 Hannover
E-Mail: teampersonal@ekd.de

V. Mitteilungen
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